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Vierte Verordnung des Sozialministeriums 
zur Änderung der Corona-Verordnung 

Einreise-Quarantäne

Vom 16. Mai 2020

Auf Grund von § 3 a der Corona-Verordnung vom 9. Mai 
2020 (notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes 
und abrufbar unter https://www.baden-wuerttemberg.de/
corona-verordnung), in Verbindung mit § 32 Sätze 1 und 
2 in Verbindung mit §§ 28, 29, 30 Absatz 1 Satz 2 und 31 
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist, 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne vom  
10. April 2020 (GBl. S. 185), die zuletzt durch Verord-
nung vom 9. Mai 2020 geändert worden ist (notverkündet 
gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/ge-
sundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hy-
giene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/), 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im ersten Halbsatz werden die Wörter »Bun-
desrepublik Deutschland« durch die Wörter 
»Staatengruppe nach Absatz 4« ersetzt.

bb) Im zweiten Halbsatz werden nach dem Wort 
»Deutschland« die Wörter »oder in einen ande-
ren Staat der Staatengruppe nach Ab- 
satz 4« eingefügt.

b) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

 »(4) Staatengruppe im Sinne der Absätze 1 bis 3 
sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sowie Island, das Fürstentum Liechtenstein, Nor-
wegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich 
von Großbritannien und Nordirland.

 (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Per-
sonen, die aus einem Staat innerhalb der Staaten-
gruppe nach Absatz 4 einreisen, der laut Veröffentli-
chung des Robert Koch-Instituts nach den statistischen 
Aus wertungen und Veröffentlichungen des European 
Center for Disease Prevention and Control (ECDC) 
eine Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölke-
rung von mehr als 50 Fällen pro 100 000 Einwohner 
ku mulativ in den letzten sieben Tagen aufweist.«.

2. § 3 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 »§ 1 gilt darüber hinaus nicht für Personen, die nur zur 
Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder 
nach Baden-Württemberg einreisen; diese haben das 
Gebiet des Landes Baden-Württemberg auf direktem 
Weg zu verlassen.«.
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3. In § 7 Satz 2 wird die Angabe »24. Mai 2020« durch 
die Angabe »15. Juni 2020« ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 16. Mai 2020 Lucha

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 16. Mai 2020 
durch öffentliche Bekanntmachung des Sozialministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Verordnung 
am 17. Mai 2020 in Kraft.


